
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERiUNi FüR JUSTIZ 

.. 

327-20/73 

An den 

Herrn Prä.sidenten des Nationalrates 

Parlament 

zu Z 980/J-Nn/1972 

Die mir am 6.12.1972 übermittelte schriftliche 

Anfrage der Abgeordneten zum Nat:ionalrat Dr. Reinhart 

und Genossen, 980/S-NR/1972 betreffend nichtrichterliches 

Personal, beantworte ich wie folet: 

Zu. Punkt 1.: _ _:0:1 ._--==,"' .. _ 

. Der Ent"h--urf' einer Ve:rordnung betref':fe:n.d die 

Vollstreckungsf'achprüf'u.ng, die auf llunsch der Standes­

vertreter Gerichtsvollzieherf'achprüf'ung bezeichnet 't-!erden 

soll, 'Wurde ausgearbeitet und 'Wird bis 'j .2 •. 1973 zur 

zwei ten Begut~achtung versendet 'Werden. Die Sch'l\Tierig­

keiten, die sich der Erlassung einer solchen Verordnung 

entgegenstellen, bestehen darin, daß der (einfachß) Voll­

streckungsdienst (Dienstzweig 119) vom Vollstreckun.gsf'ach­

dienst. in der Praxis kaum abgegrenzt werden kan..T}.~ . 

Die Umschreibung des Vollstreckungsfachdienstes 

durch Novellierung des § 29 Abs 4 Geo (BGBI Nr 264/1951) 
ist nicht möglich, wej.l hiefür eine gesetzliche Grundlage 

fehl t. Der Auf'gabenbereich. des Vol'lstreckungsfach­

dienstes (Gerichtsvollzieher:fa,chdien:.ites) wird daher in 

einem im Amtsblatt der österreichischen Justizyerwaltung 

·zu veröffentlichenden. Erlaß des Bundesminis'Leriunis :fi':.r 

Justiz festzulegen sein~ 

Zu Funl.;: t 2. ~ .. _--_.- -
Bei dem in der Anf'rage angeführten Personenkrei;~ 

handel t es sich um Beamte, die keine Rei:fcprü:fung an einf2';r. 

·/~ 
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höheren Schule abgelegt haben, zur Zeit der Okkupation 

österreichs in den deutschen Justizdienst traten, nach 

der Deutschen Rechtspf'legerausbildungsordnung zum Vor­

bereitungsdienst für die Laufbahn des gehobenen Justiz­

dienstes zugelassen und unter Berufung in das Beamten­

verhäl tnis zum Rechtspf'legeran't\'ärter ernannt 'tvurden. 

Die Republik österreich hat unter Ablehnung 

der Rechtsnachfolge nach dem ehemaligen Deutschen ~eich 

die Neubildung der Pe~sonalstände au~ GIund des Beamten­

Überleitungsgesetzes nach österx-eichischen. Rechtsvor­

schriften durchgei'ührt ~ Die gt:::nanllten Beamten haben das 

nach den Hsterreichischen Rechtzvorschriften geforderte 

allgemeine Anstellungserfordernis :für die Vertfe:r..du:ngs­

gruppe B durch Ablogung der Prüfung nach Teil B, Ab­

schnitt I Absatz 3 der Diens1.z't,;rei.geordnung, Anla.ge I zur 

Dienstzweigeverordnung - sogenannte Ersatzmatura - und 

durch eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Bun·., 

desdienst zurückgelegte Dienstzeit von 8 Jahren erfüllt; 

somit f r'ü h e s t e n s im Jahre 1953. Diese Beamten 

:fallen unter die zwingenden Überstellungsbestimmungen 

des § 35 Abs 2 letzter Halbsatz des Gehaltsgesetzes 1956 

in der geltenden Fassung; der tlberstellungsverlust be­

trägt 4 Jahre. Die unter diesen Uberstellungsverlust 

:fallende Zeit stellt nach bisheriger Übung keine i'ür die 

Verwendungsgruppe Banrechenbare Dienstzeit dar. Im Hin­

blick auf Pkt. 2 der Anfrage letzter Satz habe ich ver­

anlasst, daß mit dem Bundesministerium fitr Finanzen Ver­

bindung aufgenommen wird, darni t abgelc.lärt ,.,erden kann, wi e 

die dort eingehaltene Vorgangsweise in gleich oder 

ähnlich.gelagerten Fgllen ist • 

. Zu Punkt J • .l. 

Das Bundesministerium'für Justiz hat.den Entwurf 

eines Bundesgesetzes über di.e Gebühren fUr Amtshand.J.ungen 

gerichtlicherVollstrecker tl.nd Zust;elle.:r. und über die 

Änderung des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1962 

(Vollzu.gs- und Wegegebührengesetz) ausgearbeitet. Er ist 
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zuletzt am 23.10.1972 von Vertretern des Bundes­

kanzleramtes, des Bundesministeriums für Justiz und des 
t 

Bundesministeriums :für Finanzen mit Vertret3rn der Ge-

werkscha:ft der öffentlich .Bediensteten besprochen ,.,orden. 

Nach dem Ergebnis dieser Besprechung haben die Herren 

Bundesminister :für Justiz und :für Finanzen dem Herrn 

Bundeskanzler über die mit diesem Gesetzentvrorf 

zusammenhängenden besonderen besoldungsrechtlichen 

Fragen schriftlich berichtet. 

Zu Punkt 4.: 

Das Bundesministerium fi.ir Justiz ist au:f 

Grund eines Antrages des Zentralausschusse-s beim 

Bundesministerium :für Justiz (sonstige Dienstzweige) 

bereits im Oktober 1971 schriftlich an das BUIl.des­

kanzleramt wegen GC~vährung einer Kassenverlustent­

schädigung (Fehigeldentschädigung; Sonderzulo.ge gemäß 

§ 19 Aba 1 Z 2 Gehaltsgesetz 1956) an die Rechnungs­

:führer und Kostenmarkenverwalter im Justizbereich her­

angetreten. 

Der Zentralausschuß beim Bundesministerium 

:für Justiz (sonstige Dienstzweige) hat folgende Re­

gelung beanttagt; 

Vierteljährlicher 
Bargeldumsatz 

bis 50.000 S 

bi s t)o. 000 S', 

bis 2)0. OOOS 

für jede weiteren ange­
fangenen 100.000 S 

Vierteljährliche 
Fehlgeldentschädigung 

150 S 

'200 S 

300 S 

50 S 

_.:. ,\' 

Nach Besprechungen im Gegensta11de hat das 

Bundeskanzleramt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Finanzen. dem Bundesministerium.fi.ir- Justiz mit Schreiben 
, . 

vom 21.3.1972 mitgeteilt, daß der Gewährung einer Fehl-

'geldentschädigung in der b~antragten Hühe im Hinblick 
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auf' die geringen Ausmaße der Um5ätze nicht zugestimmt" 

werden könne. Die in anderen Ressort s ge,.lähIten Ver­

gütungssätze für Geldbewegungen, die hinsichtlich Art 

und Umfang den im Antrag genannten Vorgängen ver­

gleichbar seien, beträgen vierteljährlich 

a) S 15 bei einem Geldumsatz von S 25.000 bis 50.000 pro 

Vierteljahr, 

b) S 30 bei einem Geldumsatz von S 50J>OO bis 100 .. 000 pro 

Vierteljahr und 

c) S 60 bei einem Geldumsatz von mehr als S °100 0 000 pro 

Vierteljahr. 

Eine darüber hinausgehende Sonderregelung für 

das Justizressort könne nicht in Betracht gezogen werden. 

Der Zentralausschuß beim Bundesministerium 

:für .Tustiz (sonstige Dienstzlieige) ist von dem Inhalt 

dieses Schreiben des Bundeskanzleramtes im Hai 1972 

in Kenntnis gesetzt worden. 

Im Rahmen der Durchführur..g der 24. Gehalts­

gesetz-Novelle, BGBI Nr. 214/1972, wird zu prüfen sein, 

welchen Beamten gemäß §20 a Abs 1 Gehaltsgesetz 1956 

in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle eine Fehl­

geldentschädigung gebührt und \fie hoch die Fehlgeld­

entschädigung gemäß § 20 EI. Abs 2 leg cit zu bemessen ist. 

Zu Punkt 5.: 

Gegen die Über"cragung des TOdeserklärungs­

verfahrens an den Rechtsp:f'leger bestehen, voraus­

gesetzt eine Übertragung dieser Verfahrensart von den 

Gerichtshöfen erster Instanz in die Zuständigkeit der 

Bezirksgerichte, keine Bedenken. 

,'Die Einräumung eines Wil"kungskreises für 

Rechtsp:flegerauch im Konkurs- und Ausgleichsver.f'ahren 

wUrde zu einer Zersplittel"ungdes Insolvenzverf'ahrens 

fUhren und keine. wesentliche Entlastung f'ü:t'" den Richter 

bedeuten. 
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Gegen eine Übertragung der Regelun.g der 

Rechtsverhältnisse an derWor~~ung und am Hat~at nach 

der 6. DVzEheG an den Rechtspfleger bestehen auch dann 

Bederu<en, wenn die Übertragung dieser Aufgaben an den 

Rechtspfleger nur auf die Wohnungseinrichtung und den 

sonstigen Hausrat beschränkt 'lrurde, weil es sich hie­

bei oft um schwierige Ermessensentscheidungen, viel­

fach rechtsgestaltender Art und somit zum eigentli.chen 

Wirkungsbereich eines Richters gehören<:";; hand.el t, 

welche Entscheidungen nicht unbeträchtlj_ch in die 

privaten Verhältnisse der Beteiligten eingreifen. 

Das Bundesministerium für Justiz nimIut über­

dies eine Erweiterung des Wirkungsl,reises der Rechts­

pfleger hinsichtlich des Kraftloserklärungsverf'ahrens 

für den Fall der Übertragung dieser Verfahrensart in 

die Zuständigkeit der Bezirksgerichte in Aussicht, 

ebenso wie die Übertragung einzelner bisher dem 

Richter vorbehaltener Verfügungen in Handels- und 

Genossenschaftsregistersachen an den Rechtspfleger, 

eine geringfügige Erweiterung des Wirkungskreises der 

Rechtspfleger in Grundbuchssachen sowie eine Er­

weiterung ihres Wirkungskreises in Verlassenschafts-. 

Vormundschafts- und Pflegschaftssachen., insbesondere 

durch Erhöhung der lfertgrenzen. Der Entwurf einer 

dahin gehenden Novelle zum Rechtspflegergesetz wird 

in der nächsten Zeit fertiggestelltwerden. 

Die Einführung des Instituts des Rechts­

pflegers im Strafverfahren stößt auf' erhebliche recht­

liche Schwierigkeiten. Das strafverfahren. ist mittiei'en 

Eingriffen in verfassungsgesetzlich und völkerrechtlich 

gewährleistete Gr"lmdrechte (Freiheit der Per;son, Eigen­

tum,Hausrecht, Brie:fgeheimnisuam) verbunden. Solche 

Eingriffe sind na.ch der Menschenrechtskonvention und der 

Bundesverfassung grundsätzlich der Entscheidt.m.g des 

Richters vabehalten. 
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Für die selbstiindige Erledigung VOlt Amts­

handlungen im Strafverf'ahTen durch ein nichtrichter­

liches Organ kämen daher vor allem Amtshandlungen 

nach Ein~ritt der Rechts~raft des Urteils in Betracht~ 

,de etwa die Bestimmung der Kosten des Stra:fverfahrens, 

das Ediktalverfahren t die Herausgabe von Verwahrnissen, 

Aktenbereinigung, allenfalls der bloß 'formale Beschluß 

über den endgültigen Strafnachlaß oder die endgültige 

Entlassung aus der Strafha.:ft, vielleicht n.och vorbe­

reitende Maßnahmen im Gnadenverfahren. In all diesen 

Fällen sind allerdings die Akten in der Regel schon 

so umfangreich geworden, daß es ökonomischer ist, wenn 

der Richter auf Grund seiner Aktenkenntnis auch noch 

diese Amtshandlungen vornimmt als ein bisher im Ver­

fahren nicht tätig gewesener Beamter. Überdies würden 

bei den Gerichtshöfen I. Instanz mit Ausnahme der beiden 

bloß auf Strafsachen beschränkten Landesgerichte für 

Strafsachen in Wien und Graz besondere Rechtspfleger 

mit diesen Agenden gar nicht ausgelastet werden könne~. 

Schließlich müßte die Ein:führung des Rechts­

pf'legßrs in Strafsachen durch eine Änderung des Art 87a 

B-VG vorgenommen werden. 

Z2 Punkt 6~: 

Das Bundesministerium :für Justiz ist auf' Grund 

von Anträgen des Zentralausschusses beim Bundesministerium 

f'itr Justiz (sonstige Dienstzweige) an das Dundeskanzler­

amt mit dem Ziele herangetreten, die Aufstiegsmöglich­

keiten der Beamten der Dienstzweige Gehobener Dienst 

bei Gericht und Gehobener Rechnungsdienst im Personal­

stand der Justizbehörden, in den Ländern au:f Dienstposten 

der Dienstklasse VII, Verwendungsgruppe B, zu verbessern. 

Gegen.stand der Verwaltungsbesprechungen war auch die Erc • 

öt'f'nung des Aufsi;ieges auf' derartige Dienstposten :für 

die Rechtsp:fleger. Bei den Bf3sprechungen 'Wurde EiniiSung 

über 'Wesentliche Verbesserungen der Au:fsti€igsmöß'lich-
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keiten auf Dien~tposten der Dienstklasse VII$ Ver­

'tofendungsgru1?pe B, für die Beamten der genannten Diel1st­

zweige erzielt, die auch bereits in einer entsprechenden 

Erhöhung der Zahl der auf derartige Dienstposten er­

nannten Beamten ihren NiederSCh~agfand. Bezüglich der 

Ernennung von Rechtspflegern au~' Dienstposten der 

Dienstklasse VII, VerwendungsgrJppe B, 1Vurde bisher 

eine übereinstimmend~ Auffassung nichterzieltj diese 

Frage wird jedoch vom Bundesministcr:i.um :f'ür Justiz 

weiter verfolgt o 

,Zu Punkt 7.: 
Für die Aufstiegsmöglichlceiten der Beamten 

des Bundes ist die Beschlußfassung über die Dienst­

postenpläne von wesentlicher Bedeutung, zumal durch 

die Gestaltung der Dienstpostenpläne der Rahmen gesteckt 

wird, in dem Personalmaßnahmen betreflOnd die einzelnen 

Bediensteten getroffen werden kö:nnen. 

Dem Justizressort wUrde für die Justizbehörden 

in den Ländern in den einzelnen Dienstpostenplänen je­

weils nur eine geringe Zahl von Dienstposten der Dienst­

klasse V für den Dienstzweig "Fachdienst bei Gericht" 

zugewiesen. So sind im Dienstpostenplan für das Jahr 

1973 962 Dienstposten der Verwendungsgruppe C systemi­

siert, von denen 6 solche der Dienstklasse V sind. Die 

Zahl der auf Dienstposten der Dienstklasse V, Ver­

wendungsgruppe C, ernanntel1 Beamten des Fachdienstes 

bei Gericht konnte in den letzten Jahren wesentlich 

erhöht werd.en, wobei jeweils die ZU'\oTeisung von Dienst­

posten aus derPersonalreservedes Bundeskanzleramtes 

erforderlich war. Es konnte jedoch nur die Beförderung 

jener Beamten auf Dienstposten der Dienstklasse V, 

Verwendungsgruppe C, durchgeführt worden, 'Welche eine 

höherwertigeoder eine besonders qualif'izierte Ver­

wendung aufzuweisen lu\ben. 
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Zu Punkt 8.: 

D~s Bundesministerium für Justiz hat mit 

Erlaß vom 29.9.1972, Zl 4605-20/72, dem Präsidenten 

des Obersten Gerichtshofes, der Generalprokuratur, den 

Präsidenten aller Oberlandesgerichte und allen Ober­

staatsanwaltschaften die vom Ministerrat am 5.9.1972, 

Zl 112. 937-3a/72, beschlossenen Richtlinien über._ die 

bei Einführung d&gleitenden Dienstzeit zu beachtenden 

Grund sä tze mi tgeteil t und um Bericht ersucht, i'alls in 

ihrem Bereich die Einführung einer gleitenden Dienstzeit 

in Aussicht genommen werden sollteo 

Bisher ist dem Bundesministerium für Justiz 

von keiner Dienststelle die Anregung zugekommen, die 

gleitende Dienstzeit auch nur probeweise einzuführen. 

Die zusammenfassenden drei Anfragen beantvo:cte 

ich wie f'olgtl 

"1 .. Unter den in den Punkten 1 bis 8 genannten Personal­

wünschen befaßt sich des Bundesministerium für Justiz 

derzeit wei..terhinmi t den unter Punkt 1 und 3 bis 8 

enthaltenen Angelegenheiten. 

2. In ein konkretes Stadium der Realisierung sind die 

Punkte 1, 3,4 und 5 getreten. 

3. In absehbarer Zeit können einer positiven Erledigung 

zugeführt werden die zu Punkt 1. und teil'tfeise zu Punkt 5 e 

und im Falle der Zustimmung des Bundeskanzleramtes und 

des Bundesministeriums für Finanzen die zu Punkt 3. und 

4. sowie bei entsprechender Z,.,eckriläßigkeit die zu 

Punkt 8. behandelten Fragen. 

2. Februar 1973 

Der Bundesminister: 

c 
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